
  Antrag nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
 
  auf Genehmigung zur Errichtung und zum  
  Betrieb von Anlagen 
  –Neugenehmigung– 
 
  auf Genehmigung der Änderung der Lage, der 

 Beschaffenheit oder des Betriebs von Anlagen 
  –Änderungsgenehmigung– 

Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm 
- Immissionsschutz - 
Hauptplatz 22 
 
85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm 
 

 
 
 

Antragsteller/in 
Name/Firmenbezeichnung 

Josef und Renate Höckmeier 
Telefon: 

08442/953046 
Fax: 

 
Email: 

jhoeckmeier@gmx.de 

Postanschrift 

Emmeramstraße 9, 85283 Eschelbach a. d. Ilm 

Ansprechpartner zur Bearbeitung von Rückfragen 

Herr Josef Höckmeier 
Telefon: 
 

 

Verantwortliche/r nach § 52a BImSchG bei Kapital- oder Personengesellschaften 
Name, Vorname Telefon: 

 
Fax: 

 
Email: 

Postanschrift 

 

Betreiber/in, falls nicht mit Antragsteller/in identisch 
Name, Vorname, Firma 

Identisch mit Antragsteller 
Telefon: 

 
Fax: 

 
Email: 

Postanschrift 

 

Angaben zur Anlage 
Vorhaben 

Errichtung und Betrieb von zwei Masthähnchenställen sowie Änderung von zwei bestehenden 
Masthähnchenställen 
Postanschrift 

Eschelbach/Markt Wolnzach 

Gemarkung 

Eschelbach an der Ilm 
Flurnummer/n 

550, 608, 617/3 

Anlagenart gem. 4. BImSchV/betriebsinterne Bezeichnung 

Anlage zur Haltung von Masthähnchen 

Kapazität/Leistung der Anlage 

124.600 Mastgeflügelplätze in vier Ställen 



Nr. und Spalte des Anhangs zur 4. BImSchV 

Nr. 7.1.3.1 G E 
Nr. und Spalte der Stoffliste des Anhangs I der 12.BImSchV 

Es wird beantragt: 

 (Neu-)Genehmigung              (§ 4 Abs. 1 BImSchG) 

 Versuchsanlage                (§ 4 BImSchG, § 2 Abs. 3 4. BImSchV) 

 Genehmigung einer wesentlichen Änderung      (§ 16 Abs. 1 BImSchG) 

 Genehmigung einer nur anzeigebedürftigen Änderung   (§ 16 Abs. 4 BImSchG) 

 Teilgenehmigung                (§ 8 BImSchG) 

 Vorbescheid                 (§ 9 BImSchG) 

 
 

Zusätzlich wird beantragt: 

 Befristung der Genehmigung            (§ 12 Abs. 2 BImSchG) 

 Verzicht der öffentlichen Bekanntmachung       (§ 16 Abs. 2 BImSchG) 

 vorzeitige Errichtung und Prüfung der Betriebstüchtigkeit  (§ 8a Abs. 1 BImSchG) 

 vorzeitige Inbetriebnahme             (§ 8a Abs. 3 BImSchG) 

 Durchführung des förmlichen Verfahren        (§ 19 Abs. 3 BImSchG) 

 
 

Es wird Bezug genommen auf: 

 Genehmigung vom          19.01.1999   Az. BV II19981133 

 Änderungsgenehmigung vom                        Az.                 

 Vorbescheid vom                            Az.                 

 Teilgenehmigung vom                           Az.                 

 Anzeige nach § 67 Abs. 2 BImSchG vom  01.12.2001   Az.                 

 Anzeige nach § 15 Abs. 1 BImSchG vom                    Az.                 

  

 
 

Folgende Genehmigungen/Erlaubnisse/Ausnahmen, die gem. § 13 BImSchG in die 
Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz eingeschlossen sind, sind erforderlich: 

 Art. 62 BayBO  § 19 h WHG  Art. 6 BayNatSchG 

   

 
 

Folgende Genehmigungen/Erlaubnisse/Ausnahmen wurden bei anderen Behörden beantragt: 

Antragsdatum Behörde Antragsgegenstand 

   

   

 



 

Umweltmanagement 

Ist die zu ändernde Anlage Teil eines eingetragenen Standortes einer 
 nach der Verordnung (EWG) Nr. 1836/1993 über die freiwillige Beteiligung gewerblicher 
 Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die 
 Umweltbetriebsprüfung vom 29.06.1993 (Abl EG Ne. L 168 S.1)? 

 ja 
 

 nein 

oder 
 nach der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 über die freiwillige Beteiligung von 
 Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die 
 Umweltbetreibprüfung (EMAS) vom 19.03.2001 (Abl EG Nr. L 114 S. 1) registrierten 
 Organisation? 

 ja 
 
 

 nein 

 
 

UVP-Pflicht 

  Eine UVP ist nach Nr. 7.3.1 Spalte 1 der Anlage 1 zum UVPG zwingend erforderlich. Die 
 erforderlichen  Unterlagen nach § 4e der 9. BImSchV und § 6 des UVPG sind dem Antrag 
 beigefügt. 

  UPV-Pflicht im Einzelfall gem. Nr.       Spalte 2 Buchst.       der Anlage 1 zum UVPG 

   Die Vorprüfung wurde von der Genehmigungsbehörde bereits durchgeführt. Die Prüfung hat  
  ergeben, dass keine UVP erforderlich ist. 

   Die Vorprüfung wurde von der Genehmigungsbehörde bereits durchgeführt. Eine UVP ist   
  erforderlich; die erforderlichen Unterlagen nach § 4e der 9. BImSchV und § 6 des UVPG sind 
  dem Antrag beigefügt. 

   Die Vorprüfung wurde noch nicht durchgeführt; diese wird hiermit beantragt. 

  Das Vorhaben ist in der Anlage 1 zum UVPG nicht genannt. Eine UVP ist nicht erforderlich. 

 
 

Kostenaufstellung 

Investitionssumme Bestandsställe:   300.000      EUR 

davon Baukosten:       150.000      EUR; davon Rohbaukosten:             EUR 

In den angegebenen Kosten ist die Mehrwertsteuer nicht inbegriffen. 

 
 

Geplante Inbetriebnahme 

Monat/Jahr: sofort  nach Genehmigung 

 
 

Beigefügte Unterlagen 

Dem Antrag sind 22 Sätze Antragsunterlagen beigefügt. 

Die Unterlagen enthalten Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse:   nein    ja 

Falls ja, wurden diese entsprechend gekennzeichnet:      nein    ja 

 
 
 
 

Ort, Datum 
 
Eschelbach, 22.05.2020 

Rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers 

 


